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 Veröffentlicht am 19.07.2000

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

GewStG §1 Abs2 Z2;

KStG 1988 §9 Abs1;

KStG 1988 §9 Abs2;

UStG 1972 §2 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Das Vorliegen einer gegenseitigen Ver8echtung der Gesellschaften mit wesentlichen Synergiee:ekten ist ein Merkmal

der organisatorischen Eingliederung, nicht aber ein solches einer wirtschaftlichen Eingliederung.
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